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An die Vorsitzende 
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des Schleswig-Holsteinischen Landtags 
Frau Anke Erdmann 
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24171 Kiel 

14.01.2013 
 

Stellungnahme des VLBS zum Änderungsantrag von SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und SSW zur Änderung des Schulgesetzes, Umdruck 18/511 
 
 
Sehr geehrte Frau Erdmann, 
 
der VLBS dankt für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum Änderungsantrag des Schul-
gesetzes abgeben zu können. 
 
Der VLBS lehnt die geplante Änderung des Schulgesetzes ab. 
 
Das Schulgesetz bietet bereits jetzt in § 43 die Möglichkeit für Gemeinschaftsschulen, eine 
Oberstufe einzurichten, soweit nach § 59 Satz 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 2 hierfür ein 
öffentliches Bedürfnis besteht, das nicht durch Aufnahmemöglichkeiten an der Oberstufe 
einer anderen Schule gedeckt werden kann. Damit können dort Oberstufen eingerichtet wer-
den, wo es sinnvoll und notwendig sind. 
 
Im Hinblick auf die demographische Entwicklung der Schülerzahlen und die bereits beste-
henden Oberstufen an Gemeinschaftsschulen, Gymnasien und berufsbildenden Schulen bzw. 
Regionalen Berufsbildungszentren, ist dieser Änderungsantrag für uns nicht nachvollzieh-
bar. Insbesondere die berufsbildenden Schulen und Regionalen Berufsbildungszentren bie-
ten mit ihren 31 Beruflichen Gymnasien eine große Zahl von Schulplätzen in vielfältigen, 
zukunftsorientierten und praxisnahen Profilen, die den jungen Menschen den erfolgreichen 
Einstieg in Studium und Ausbildung garantieren. 
 
Die im Änderungsantrag genannte Größenordnung von 50 Schülern ist aus unserer Sicht viel 
zu niedrig, um den jungen Menschen adäquate Profile und Wahlmöglichkeiten zu bieten. 
Hier scheint die Bestandssicherung von Standorten im Vordergrund zu stehen. Dies kann 
nicht im öffentlichen Interesse sein! 
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Durch die geplante Schulgesetzänderung werden mit hohem Aufwand an finanziellen und 
personellen Ressourcen Doppelstrukturen geschaffen, anstatt bereits bestehende erfolgreiche 
und qualitativ hochwertige Bildungsangebote auszubauen und zu stärken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

  
Thorge Erdmann Stephan Cosmus 
Landesvorsitzender Landesvorsitzender 

 
 
 




